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76. Verordnung: Reisebüro-Verordnung 
 

76. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangs-
voraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Reisebüros (Reisebüro-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 
§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des 

Gewerbes der Reisebüros (§ 94 Z 56 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 2. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer Fachakademie für Tourismus oder eines min-

destens Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 600 Unterrichtsstunden umfassenden Universi-
tätslehrganges, dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich des Tourismus liegt, oder 
eines Fachhochschul-Studienganges, dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich des 
Tourismus liegt, oder einer wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung an einer Universi-
tät, sofern hiebei eine besondere betriebswirtschaftliche Ausbildung auf dem Gebiet des Tou-
rismus absolviert wurde, und 

 b) eine nachfolgende, mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 

Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Tourismus mit einem für das reglementierte Ge-
werbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende, mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. a) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Reisebüroas-

sistent und 
 b) eine nachfolgende, mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schu-

le, mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt, und 
 b) eine nachfolgende, mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 6. Zeugnisse über die Absolvierung folgender Tätigkeiten: 
 a) ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter 

oder 
 b) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 

wenn für die betreffende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber min-
destens dreijährig gewesen sein muss, nachgewiesen wird, oder 

 c) ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber min-
destens zweijährig gewesen sein muss, nachgewiesen wird, oder 

 d) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, 
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Un-
selbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 e) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die betref-
fende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber mindestens dreijährig 
gewesen sein muss, nachgewiesen wird, oder 

 f) ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber mindestens zwei-
jährig gewesen sein muss, nachgewiesen wird. 
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(2) Die Befähigung für eine auf Teiltätigkeiten, ausgenommen die Veranstaltung von Pauschalreisen 
gemäß Art. 2 Z1 der Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen (90/314/EWG), einge-
schränkte Ausübung des Reisebürogewerbes ist nachzuweisen durch 
 1. Zeugnisse über eine der im Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Ausbildungsarten, wobei die Dauer der 

fachlichen Tätigkeit jeweils ein halbes Jahr weniger beträgt, oder 
 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die eingeschränkte Ausübung 

des Reisebürogewerbes. 
Übergangsbestimmungen 

§ 2. Zeugnisse über bestandene Befähigungsnachweisprüfungen gemäß § 5 und gemäß § 32 Abs. 2 
der Reisebürogewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl.Nr. 451/1994, sowie gemäß § 3 der Rei-
sebürogewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 95/1999, gelten als Zeugnisse über die 
Befähigungsprüfung gemäß § 1 Z 1. Ebenso gelten Zeugnisse gemäß § 7 in Verbindung mit Zeugnissen 
gemäß § 11 der Reisebürogewerbe-Befähigungsnachweisverordnung als Zeugnisse über die Befähi-
gungsprüfung gemäß § 1 Z 1. 

Bartenstein  

 


